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Vorwort

Das vorliegende Buch entstand aus einer gleichnamigen Arbeit, die der Juris-
tischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen im Januar 2020 als Dis-
sertation vorlag.

Die Dissertation sollte die eher simple und allgemeine Frage, welche Bedeu-
tung und Aufgaben Juristinnen und Juristen im modernen deutschen Rechtsstaat
haben – und ob ihre Ausbildung sie darauf vorbereitet – durch die rechtswissen-
schaftliche Brille betrachten; die dezidiert rechtshistorische Ausrichtung dabei
einem Abrutschen in ein politisches Essay vorbeugen. Mit Blick auf die längst
zahllosen Beiträge zur zeitlosen Frage der Reform der deutschen Juristenausbil-
dung ist nicht zu erwarten, dass es in absehbarer Zeit zu einer vertieften Diskus-
sion über eine Neuausrichtung und einer Orientierung an konkreteren Leitbildern
kommt. Dieser Beitrag mag aber als Anknüpfungspunkt für weitere Überlegun-
gen und als Anregung für eine ganzheitliche Betrachtung der Juristenausbildung
dienen.

Dank gilt zunächst meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Hans Michael Heinig,
für seine Betreuung und Unterstützung; in nicht geringem Umfang aber auch für
die Geduld in der langen Zeit, die ich mir genommen habe, um die Arbeit metho-
disch zu durchdenken. Frau Prof. Dr. Inge Hanewinkel danke ich für ihr Zweit-
gutachten, das mir einige anregende Ideen für den Feinschliff geben konnte. Wei-
terer Dank gilt meinem Vater für die ganz erhebliche finanzielle Unterstützung
während des Entstehens und vor allem beim Druck dieses Buches. Bei Simon
Borsch, Patrick Brückner, Jan Gärtner, Hendrik Munsonius, Anna Schmerfeld,
Paula Staats und Hanna Stukenbrock bedanke ich mich für Korrekturen, Gesprä-
che und andere wertvolle Beiträge zur Dissertation in allen Phasen ihres Wer-
dens. Meine größte Verbundenheit gilt Marvin Jäschke und Claas Weise, die es
auf sich genommen haben, nicht nur jeweils das gesamte Manuskript zu lesen
und konstruktiv-kritisch zu hinterfragen, sondern auch die schönsten Blüten der
traditionell-juristischen Schachtelsatzbildung aufzufinden und somit den geneig-
ten Leserinnen und Lesern zu ersparen.

Göttingen, im März 2021 Tobias Nasr
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Einleitung

„Eine Elite von Juristen garantiert die Verfassung des Rechtes nur bedingt und die
Verfassung der Freiheit gar nicht.“1

I. Darstellung

Als „Mittler zwischen dem Recht und den Rechtssubjekten“ trägt der Juristen-
stand zum Bestand einer Rechts- und Staatsordnung bei.2 Das gilt für die in der
Justiz und der Beratungspraxis tätigen Juristinnen und Juristen ebenso wie für
diejenigen in der Verwaltung, der Wirtschaft und der Wissenschaft.3 Jede prakti-
sche Rechtsanwendung, die im Einklang mit der Rechtsordnung steht, stabilisiert
die „jeweiligen konkreten Rechts- und Herrschaftsordnungen“.4

In den letzten 100 Jahren gab es aber nicht die eine Erscheinungsform des
deutschen Staates5 und nicht die eine Herrschaftsordnung, sondern vier unter-
schiedliche: In einem kurzen Zeitraum von 1918 bis 1949 verschwanden drei
deutsche Staaten; vier entstanden. Die demokratische Ordnung der Weimarer Re-
publik löste den Monarchismus des Kaiserreichs ab und wurde nach gerade ein-
mal vierzehnjährigem Bestehen vom nationalsozialistischen Regime beseitigt.
Zwei wesensverschiedene neue Staaten beerbten ihrerseits das „Dritte Reich“
nach dessen Zusammenbruch: eine sozialistische Republik im Osten und eine
neue liberaldemokratische Republik im Westen. Jede neue Staatsform schaffte
eine neue formelle oder materielle Verfassungs-, und damit eine neue Rechtsord-
nung.

In jedem der neuen Systeme der ersten Jahrhunderthälfte konnte der Juristen-
stand seine Existenz und seine Einbindung in den Staatsaufbau behaupten.6 Ein
jeder Wechsel zu einer neuen Staatsordnung dürfte sich aber im engen Zusam-

1 Dahrendorf, Gesellschaft und Demokratie in Deutschland, S. 261.
2 Weidenkauff, Juristenausbildung, S. 72; vgl. auch Pirkl, Vorwort, S. V; Kübler, Juris-

tenausbildung im Zielkonflikt, S. 10.
3 Weidenkauff, Juristenausbildung, S. 72.
4 Schmitt Glaeser, Rechtsfakultäten als Hüter der Verfassung, in: NJW 1995,

S. 2597 f.
5 Soweit in dieser Arbeit abweichend vom „neuen Staat“ die Rede ist, ist regelmäßig

die neue Staatsform gemeint; der äußerlich ,neue‘ Staat. Die staats- und völkerrecht-
lichen Fragen des Untergangs und der Kontinuität des deutschen Staates bleiben hier
unberücksichtigt.

6 Vgl. Dahrendorf, Gesellschaft und Demokratie in Deutschland, S. 260.



menspiel mit dem Stand der Berufsjuristen vollzogen haben: Der Staat hat zur
Durchsetzung seiner Ordnung ein Interesse daran, die juristische Tätigkeit und
die Ausbildung ,seiner‘ künftigen Juristinnen und Juristen zielgerichtet zu gestal-
ten. Dieses Interesse erscheint umso größer in einer Phase des Umbruchs, in der
es gilt, die neue Rechts- und Staatsordnung zu etablieren. Der Juristenstand auf
der anderen Seite ist nicht nur an das staatliche Recht gebunden;7 er lebt auch
vom gesellschaftlichen Verständnis für die geltende Rechtsordnung. Denn fehlt
es an diesem, ist auch sein Ansehen gefährdet.8

Dieser Wechselbeziehung zwischen dem Staat und seinem Juristenstand in den
Phasen des staatlichen Umbruchs im Deutschland der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts widmet sich die vorliegende Arbeit. Sie versucht, eine Antwort auf die
Frage zu geben, ob jedem der vier neuen Staaten auch ein Leitbild eines neuen
Juristentypus zugrunde lag, der berufen gewesen wäre, die neue Rechtsordnung
und den neuen Staat zu etablieren und durchzusetzen – ein neues ,staatliches
Juristenleitbild‘.

II. Das ,staatliche‘ Juristenleitbild

Juristische Leitbilder, Ideale für den Juristenstand, bestanden und bestehen in
unterschiedlicher Form. Sie können sich in konkreten Berufsbildern äußern, wie
in den Tugenden des Richters, die im Schwabenspiegel des 13. Jahrhunderts fest-
gehalten wurden: Den mittelalterlichen Richter zeichneten hiernach Weisheit,
Stetigkeit und Mäßigung ebenso aus wie eine Unberührtheit von den eigenen Ge-
fühlen und eine innere Verbindung mit Gott, Recht und Gerechtigkeit.9 In der
Moderne muss ein Gesamtbild des idealen Juristen und der idealen Juristin10

aber nicht zuerst in einzelnen Berufsbildern gesucht werden: Eine formell- oder
materiell-rechtlich ausgestaltete Ausbildung unter unterschiedlich großem Ein-
fluss des Staates bietet ganz eigene Ziele und Ideale – und somit Leitbilder für
diejenigen Juristinnen oder Juristen, die am Ende des Ausbildungsweges stehen
sollen; die ,idealen Durchschnittsjuristen‘.11 Der zentrale Gegenstand der Unter-

22 Einleitung

7 Rüthers, Die Wende-Experten, S. 147 ff.
8 Vgl. Weidenkauff, Juristenausbildung, S. 78; Herzog, Jurist und Staatsbewußtsein,

S. 22.
9 Haller, Schwabenspiegel, Landrecht, Kap. 74.
10 (Allein) In der historischen Betrachtung wird weitgehend die maskuline Form ge-

nutzt. Dies dient der Lesbarkeit und entspricht den tatsächlichen Gegebenheiten einer-
seits (zur Studienzulassung der Frauen im Nationalsozialismus vgl. etwa C. II. 3. a) bb)
(2)) sowie den zeitgenössischen sprachlichen Gebräuchlichkeiten andererseits.

11 So richtigerweise schon die Denkschrift des Arbeitskreises für Fragen der Juristen-
ausbildung (1960), S. 233. Eine Ausbildung, erst recht ein Massenstudium, kann sich
zwar an Idealen orientieren; sie ist aber darauf ausgelegt, anstelle weniger perfekter Ju-
risten vielmehr eine Vielzahl ,idealer Durchschnittsjuristen‘ hervorzubringen. Gerade
Letztere prägen das Gesamtbild des Juristenstandes.



suchung ist daher die Entwicklung der Juristenausbildung, die in den Kontext der
Entwicklung von Staat und Recht in den vier Phasen des Umbruchs der ersten
Hälfte des vergangenen Jahrhunderts gesetzt wird.

Das konkrete Ziel der Arbeit ist es, angelehnt an das Eingangszitat Ralf Dah-
rendorfs, die jeweiligen Leitbilder oder Charakteristika für die Juristen des neuen
Staates und ihre Bedeutung als staatsbewahrende Faktoren herauszuarbeiten. Ge-
sucht werden ,staatliche Juristenleitbilder‘ in zweierlei Hinsicht: Einerseits sollen
die staatliche Gestaltung der Umstände, unter denen die Juristinnen und Juristen
ihrer Zeit ausgebildet und tätig wurden, und ihre Zwecksetzung eingehend unter-
sucht werden. Andererseits soll allgemeiner aufgezeigt werden, an welcher Stelle
staatliche Interessen und die neue Staatlichkeit in der Juristenausbildung in Er-
scheinung traten und welchen Stellenwert die jeweils neue Ordnung im Selbst-
bild des Juristenstandes einnahm.

Für beide deutschen Diktaturen liegt eine Vermutung freilich auf der Hand:
Die Juristenausbildung war – wie sämtliche Bereiche des Rechts und der Ge-
sellschaft – Gegenstand intensiver staatlicher Lenkung; die Ausbildung selbst
weltanschaulich durchzogen und auf das neue Herrschaftssystem ausgerichtet.
Interessanter als das ,Ob‘ der Vermittlung eines staatlichen, weltanschaulichen
Juristenleitbildes ist dort das ,Wie‘, nämlich die Ebenen konkreter Einflussnahme
und Gestaltung zum Zwecke der Schaffung eines neuen Juristentypus.

Anderes gilt für die Juristenausbildung im liberalen Staat. Hier muss sich erst
zeigen, ob der künftige, neue Jurist überhaupt die „Verfassung des Rechts“ oder
die „Verfassung der Freiheit“ garantieren sollte; ob er ein „Garant [von] Ord-
nung, Sicherheit, Freiheit und uneingeschränkte[r] Herrschaft des Rechts“12; die
Juristenfakultäten als Ausbildungsstätten solcher Juristen gar „Hüter[innen] des
Rechtsstaats“13 sein sollten. Erfolgt im freiheitlichen Staat auch die Ausbildung
eines freiheitlichen, liberalen Juristen und wenn ja, an welcher Stelle?

III. Aktualität der Untersuchung

Die Relevanz einer historischen Untersuchung ist schon grundsätzlicher Natur:
Ausbildungsleitbilder bieten eine Orientierung für Reformvorhaben in Bezug auf
eine mit den wandelnden Bedürfnissen der Zeit immer wieder zu überdenkende
Juristenausbildung.14 Für eine künftige Reform der Juristenausbildung gilt,

III. Aktualität der Untersuchung 23

12 Schwinge, Der Jurist in der modernen Gesellschaft, S. 5.
13 Schmitt Glaeser, Rechtsfakultäten als Hüter der Verfassung, in: NJW 1995,

S. 2597 (passim).
14 Denkschrift des Arbeitskreises für Fragen der Juristenausbildung (1960), S. 232;

Lührig, Reform der Juristenausbildung, S. 220; Bergmans, Auf dem Wege zu einem
neuen Verständnis, in: ZRP 2013, S. 113; Stolleis, Leitbild der Juristenausbildung, in:
NJW 2001, S. 200 (202).


